Seite 2

Absender:

	Name:

     

	Straße/Hausnummer:

     

	Postleitzahl:
9907
	Ort:

Tristach


An den

Bürgermeister der Gemeinde Tristach 

als Baubehörde I. Instanz

Dorfstraße 37

9907 Tristach

	Ort:
	Datum:

	Tristach,
	     


Bauanzeige (inkl. Baubeschreibung)
gem. § 21 (2) Tiroler Bauordnung (TBO) 2011, LGBl. Nr. 57/2011

vom 28.06.2011 (Wiederverlautbarung).

Sehr geehrter Herr Bürgermeister!

Hiermit  FORMDROPDOWN 
 Ihnen als Baubehörde I. Instanz mit, dass  Bitte auswählen... IF = "teile ich" "ich beabsichtige" "wir beabsichtigen" 
wir beabsichtigen
 auf  FORMDROPDOWN 
 Nr.      , KG Tristach folgende, i.S. des § 21 (2) TBO 2011 anzeigepflichtige bauliche Maßnahmen bzw. Veränderungen gem. den beiliegenden Unterlagen ( FORMDROPDOWN 
, Lageplan) durchzuführen:

	Art des Bauvorhabens/Verwendungszweck:

     

	Art der Konstruktion:

     

	Bebauungsplan vorhanden?
	 FORMDROPDOWN 

	Fläche des Bauplatzes [m²]:

     

	Baumasse gem. § 2 (5) TVAG 2011: 1)
	Neu- oder Zubau [m³]:

       
	Nicht geänd. Bestand [m³]: 

     

	Nur bei Gebäuden i.S. des § 2 (2) TBO 2011 auszufüllen: 2)
	Gebäudeaußenmaße [m]:

     
	Größte Gebäudehöhe [m]:

     


Bitte auswählen... IF = "teile ich" "Ich stelle" "Wir stellen" 
Wir stellen
 hiermit höflich den Antrag, der Ausführung dieses Bauvorhabens ehestmöglich ausdrücklich schriftlich zuzustimmen. 

Mit freundlichen Grüßen:

Bitte auswählen... IF = "teile ich" "Unterschrift:" "Unterschriften:" 
Unterschriften:

------------------------------------------------------------------------------------------

(     )

Beilagen (je 2-fach):

1 Bitte auswählen...
1 Lageplan
Bundesgebühr in Höhe von


€ 14,30 entrichtet. 


Registriert unter


Verzeichnis Nr. _________/� datum \@ "yyyy" \* MERGEFORMAT �2003��� datum �15.03.2003� \@ "yyyy" \* MERGEFORMAT �     �








1)
Baumasse ist der durch ein Gebäude umbaute Raum. Die Baumasse ist geschoßweise zu ermitteln, wobei bei Räumen mit einer lichten Höhe von mehr als 3,50 m der diese Höhe übersteigende Teil außer Betracht bleibt. Der umbaute Raum ist jener Raum, der durch das Fußbodenniveau des untersten Geschoßes und durch die Außenhaut des Gebäudes oder, soweit eine Umschließung nicht besteht, durch die gedachte lotrechte Fläche in der Flucht der anschließenden Außenhaut begrenzt wird.
2)
Gebäude sind überdeckte, allseits oder überwiegend umschlossene bauliche Anlagen, die von Menschen betreten werden können und die dazu bestimmt sind, dem Schutz von Menschen, Tieren oder Sachen zu dienen.

